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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1934

Norm

AO §53 Abs4

Rechtssatz

Ein auf Unkenntnis der genauen Quote zurückzuführender Zahlungsverzug mit einem geringfügigen Teile der Quote

hat nicht die Säumnisfolgen des Terminverlustes und Wiederauflebens der Forderung zur Folge.
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